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Zur Emeritierung von Ernst Steindorff 

H A N S F. Z A C H E R 

Lieber Herr Steindorff! Vor fünfzehn Jahren kam ich in diese Fakul
tät. Wenn ich mich erinnere: Sie waren damals keiner von denen, die 
schnell auf mich zugingen; und Sie waren keiner von denen, von denen 
ich gleich dachte, ich müßte schnell auf sie zugehen. Nicht einmal Ihre 
Souveränität drängte sich meinem ersten Blick auf, und auch nicht jener 
Schimmer heiteren Hochmuts, der, eigentümlich genug, Ihre Souveräni
tät ins Freundliche verfremdet. Und weil Sie so zurückhaltend und so 
selbstverständlich waren, lernte ich erst nach und nach, wie besonders 
Sie sind. So begann meine Geschichte Ihrer Entdeckung eher unverse
hens. Aber wenn ich sie heute bedenke, weiß ich, daß sie gelohnt hat. 

Da entdeckte ich Jahr für Jahr mehr den akademischen Lehrer Stein
dorff, dem die Studenten anvertraute und sich anvertrauende Menschen 
sind wie nur wenigen von uns. Den akademischen Lehrer Steindorff, 
dem es ebenso darauf ankommt, richtig zu lehren wie richtig verstanden 
zu werden. Den akademischen Lehrer Steindorff, der für seine Studenten 
Zeit hat. Aber auch den akademischen Lehrer Steindorff, dessen Zuwen
dung zu den Studenten und dessen Hilfe für sie nie den Preis der 
Qualität und des Anspruchs zahlt. Und was der Lehrer Steindorff so für 
seine Studenten ist, ist er auch für seine Doktoranden, für seine Mitar
beiter und für alles sonst, was man so „Schüler" nennt. So wird er vielen 
eine Orientierung, ja ein Stück geistiger Heimat für das ganze Leben. 

Da entdeckte ich immer mehr auch den Gelehrten Steindorff. Der 
Autor Steindorff drängt sich weder mit dicken Büchern noch mit flinken 
Artikeln auf. Er ist, um ein Bild aus der Kunst zu gebrauchen, ein 
Graphiker. Weder das Üppige des Öls noch das Ungefähre des Aquarells 
sind sein Metier. Sein Fach sind der sicher gesetzte gültige Strich und die 
Transparenz der Radierung. Um so erstaunlicher ist, wie weit dieses 
Werk in der Sache reicht. Wie oft erlebte ich, wenn ich Neues zu 
verstehen suchte, daß Steindorff da schon Wesentliches gezeichnet hatte. 
Ich fand bei ihm aber auch die selten gewordene Tugend, nicht nur selbst 
zu reden und zu schreiben, sondern nicht minder zu hören und zu lesen 
- kritisch und bewertend, empfangend und antwortend. 



2 Hans F. Zacher 

Da entdeckte ich den civis academicus Steindorff. Den Fakultätskolle
gen Steindorf, dem der Zusammenhalt der Fakultät viel bedeutet. Darin, 
daß die Fakultät, lieber Herr Steindorff, Ihren sechzigsten Geburtstag 
mit Ihnen feiern durfte, fand das besonders erinnerungsträchtigen Aus
druck. Ich entdeckte aber auch den Fakultätskollegen, der in der Fakul
tät immer wieder Aufgaben und Maßstäbe anmahnt. Den Professor, der 
nicht nur dem Recht, sondern auch der Sache nach „Bürger" der ganzen 
Universität ist. Endlich das Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinde, 
das weit über die Universität hinaus in anderen wissenschaftlichen 
Institutionen - wie etwa der Max-Planck-Gesellschaft - seinen Verant
wortungssinn, seine Autorität und seine Unabhängigkeit zur Geltung 
bringt. 

Da entdeckte ich den umfassenden Juristen Steindorff, dem wissen
schaftliche und praktische Erfahrung des Rechts, wissenschaftliche und 
praktische Verantwortung für das Recht und wohl auch der wissen
schaftliche und praktische Nutzen, den es hat, iuris prudens zu sein, so 
gleichermaßen wichtig sind, der deshalb der Praxis so vielfältig verbun
den ist: von den vielen eigenen Engagements in der Praxis bis zum 
Einbezug der Praktiker in die Lehre - seine Lehre und die der Fakultät. 

Da entdeckte ich den gesellschafts-gewandten Steindorff, der, so sehr 
er Kollege und einer der unseren ist, zugleich und gerne in der ganz 
anders verfaßten Gesellschaft derer lebt, die gelten und sich gelten lassen, 
weil sie intelligent sind, in dieser Welt etwas leisten und darin anerkannt 
werden. Den Steindorff, der ohne alle Grenzen des Fachs und des Berufs 
Persönlichkeit respektiert und als Persönlichkeit respektiert wird. Den 
unabhängigen Steindorff, der sich frei hält von Gruppen und offen bleibt 
für alle, die zu dieser Gesellschaft beitragen. Den Steindorff etwa, der 
den Unternehmern so unverdächtig ist wie den Gewerkschaften. 

Da entdeckte ich den Europäer Steindorff, dem es schon als jungem 
Mann gegönnt war - wenn ich recht weiß: an Hallsteins Seite - an den 
Europäischen Gemeinschaften mitzubauen und dem Europa eine Auf
gabe blieb - bis heute. Und ich entdeckte den weltläufigen Steindorff, 
der sprachenkundig mit Menschen in aller Welt verbunden und an vielen 
Plätzen dieser Welt zuhause ist. 

Am wenigsten wohl entdeckte ich den privaten Menschen Steindorff. 
Was weiß ich von ihm? Daß er seinen Wohlstand in Schlichtheit trägt. 
Daß er so viel von Kunst versteht wie er Kunst besitzt. Daß er Sinn und 
Muße für den Garten hat. Daß er Christ ist und sogar in die Kirche geht. 
Welche Kollegen er im Urlaub trifft. Und dies und jenes mehr. Alles in 
allem so wenig nicht. Dennoch ist mir dieses Bild des privaten Steindorff 
bis heute fragmentarisch und ungewiß geblieben. Aber ich habe gerade 
damit wohl Wichtigeres entdeckt. Vermutlich muß ein anderer vom 
Menschen Steindorff vor allem dieses wissen: daß Steindorff es liebt, sich 
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selbst für sich zu behalten; daß Distanz ihm wesentlich ist. Vielleicht, 
Herr Steindorff, war es neben der pädagogischen Hoffnung, mich unter 
der Last des Dekansamtes noch reifen zu sehen, gerade das Motiv Ihres 
Wunsches, ich sollte über Sie reden, daß Sie sich das Experiment gönnen 
wollten, zu erleben, wie so ein distanzarmer Mensch wie ich über einen 
so distanzhaften Menschen wie Sie redet. 

Nun würde es mich reizen, dieser Geschichte meiner Entdeckung 
Steindorffs eine zweite Geschichte folgen zu lassen: die meiner geistigen 
Entdeckung des alten Frankfurt - des alten Frankfurt, das, bis weit in 
dieses Jahrhundert, ja bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein, bis 
der Krieg sein Gesicht und der Wiederaufbau seine Seele zerstörten, ein 
so einzigartiges Beispiel weltoffenen, freien, republikanischen, souver
änen und doch stets dem ganzen Deutschland zugewandten, Fortschritt 
und Tradition, Freiheit und Ordnung, Eigennutz und Gemeinwohl 
versöhnenden, verantwortlichen Bürgersinnes gab. Des alten Frankfurt, 
in dem Bürgertum und Kultur, Bürgertum und Wissenschaft ohne alle 
monarchische Bevormundung oder Verwöhnung einander angenommen 
haben wie wohl in kaum einer anderen deutschen Stadt. Natürlich will 
ich mich nicht in diesen Essay über Frankfurt verlieren. Aber lassen Sie 
mich doch erklären, warum ich überhaupt davon rede. Je mehr ich 
Steindorff entdeckte und je mehr ich das alte Frankfurt entdeckte, desto 
mehr staunte ich darüber, wie sehr dieser Steindorff, ohne je davon zu 
reden, in unsere Fakultät eben jene Werte und Horizonte einbringt, die 
das alte Frankfurt auszeichneten, in dem er zuhause ist. 

Nun habe ich Sie, Herr Steindorff, ehrlich aber auch reichlich gelobt. 
Und so kommt mir ein Bedenken. Lassen Sie mich dieses Bedenken zu 
Ihrer Überraschung mit einem Zitat von Frau Berghofer-Weichner 
begründen. Sie sagte einmal, eine Rede auf einen Lebenden müsse sich 
von einer Rede auf einen Toten dadurch unterscheiden, daß diese die 
Fehler verschweigt. Nun will dies durchaus eine Rede auf einen Leben
den sein. So muß ich, um Sie und uns alle Ihrer Lebendigkeit zu 
versichern, eilends das Bild trüben. Leicht fällt es nicht. Daß unter den 
Studenten und Doktoranden, die sich Ihnen ganz besonders anver
trauen, so viele charmante junge Damen sind, mag zwar Neider finden -
Ihr Fehler ist es nicht. Daß das Zutrauen Ihrer Studenten Sie zu einem 
recht seltsamen Beichtvater macht, wenn Ihnen Ihre Beichtkinder nicht 
so sehr ihre eigenen Sünden, sondern die Sünden Ihrer Kollegen beich
ten, mag Sie zuweilen in die Versuchung führen, das allzu gerne zu 
hören - Ihre Schuld ist das, was es da zu beichten gibt, nicht. Daß Ihr 
Freimut Ihren Vorurteilen nicht weniger gilt als Ihren Urteilen, daß Sie 
in einen Irrtum nicht weniger verliebt sein können als in eine Wahrheit, 
beweist nur das Tröstliche, daß auch Sie - entgegen allem gelegentlichen 
Anschein - „kein ausgeklügelt Buch" sind, sondern „ein Mensch mit 
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seinem Widerspruch". Gleichwohl: es gibt auch den unbehaglichen 
Steindorff, der um so unbehaglicher wird, je mehr er sich selbst darüber 
freut, unbehaglich zu sein. Und es gibt den schlimmen Steindorff, der 
sich drei Jahre zu früh aufs Altenteil zurückzieht. Doch damit sage ich 
wohl schon mehr als nötig, um zu garantieren, daß dies eine Rede unter 
Lebenden ist. 

Lassen Sie mich, wie es sich gehört, zum Schluß an den Ausgangs
punkt meiner Rede zurückkehren. Als ich in die Fakultät kam, war diese 
noch bestimmt, ja beherrscht von unseren großen Altvorderen. Es war 
ein großartiger Geist des wissenschaftlichen Ranges, der Disziplin und 
der Kollegialität. In den anderthalb Jahrzehnten seither ist die Verant
wortung auf uns übergegangen. Ich glaube, alle die, welche die Fakultät 
um 1970 noch erlebt haben, stimmen mit mir in der Sorge überein, daß 
die Fakultät in unseren Händen - um es mit einem bayerischen Euphe
mismus zu sagen - nicht besser geworden ist. Zu denen, die in all diesen 
Jahren dem alten Anspruch am nächsten geblieben sind, haben in meinen 
Augen, Herr Steindorff, immer Sie gezählt. 

Darum widerstrebt es mir, daß ich Ihnen heute eine Abschiedsrede 
halten soll. Ich will Ihnen im Gegenteil zurufen: bleiben Sie dem Leben 
der Fakultät verbunden, so weit das nur immer möglich ist. Ich hoffe, 
ich spreche im Namen der ganzen Fakultät, wenn ich unseren Dank 
und unsere Wünsche in die Worte fasse: wir brauchen Sie noch, 
Herr Steindorff, gerade Sie! 


